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UCI Gran Fondo Straßen Weltmeisterschaft 

26. bis 30. August 2026 

Niseko, Japan 

LINK: https://nisekoclassic.com/en/ 

 

1. Qualifikationsmöglichkeiten (Stand 15.01.2026):  

1.1 UCI-Qualifikationsbewerbe - Age Group Athlet:innen  

• Die Qualifikationsrennen sind unter UCI Gran Fondo Qualifikationsrichtlinien zu finden.  

• Age Groups: 19-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; …  

• Die ersten 25% jeder Altersgruppe (berechnet auf Basis der Starter) bei jedem 

Qualifikationsbewerb qualifizieren sich direkt für die WM.  

• Zusätzlich qualifizieren sich die ersten drei Fahrer:innen jeder Altersklasse ungeachtet 

der Starter:innenanzahl der Altersklasse  

• Bei der Qualifikation im Rahmen eines Qualifikationsbewerbs, der nur einen 

Straßenbewerb austrägt, gilt die Qualifikation auch für das Zeitfahren.  

• Wenn beide Disziplinen im Rahmen eines Bewerbs ausgetragen werden, dann darf 

der/die Fahrer:in in jener Disziplin bei der WM antreten, in der er/sie sich qualifiziert 

hat.  

• Bei „Qualifier Events“, die nur ein Zeitfahren austragen, gilt die Qualifikation nur eben 

diese Disziplin.  

• Bei einer erfolgreichen Qualifikation erhält der/die Athlet:in eine E-Mail von der UCI, 

mit der Einladung zur Nennung. Gleichzeitig werden die qualifizierten Fahrer:innen auf 

der Gran Fondo World Series- Website veröffentlicht. Die Liste findet sich hier.  

1.2 Regierende:r Weltmeister:in  

• Regierende Weltmeister sind für beide Disziplinen im Jahr der möglichen 

Titelverteidigung qualifiziert.  

 

1.3  Europameister:in Gran Fondo, Masters  

• Alle Europameister:innen des aktuellen Kalenderjahres sind für die 

Weltmeisterschaft (Straße und Zeitfahren) qualifiziert.  

• Diese Fahrer:innen werden direkt vom europäischen Verband bestätigt.  

Stand 15.1.2026 hat die UEC noch keinen Veranstalter für die    

Kontinentalmeisterschaften veröffentlicht.  

 

 

https://nisekoclassic.com/en/
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1.4 Österreichische Meisterschaften, Masters  

• Sieger:innen der einzelnen Kategorien werden durch Cycling Austria an die UCI 

bekannt gegeben.  

Straße: Sonntag, 2. August 2026 Rad am Salzburgring  

Zeitfahren: Sonntag, 17. Mai 2026 in Großhartmannsdorf 

 

2. Allgemeines  

2.1 Lizenzrichtlinie  

Für die Teilnahme an der WM ist eine Cycling Austria/UCI-Lizenz Voraussetzung und das 

internationale Versicherungspaket von Cycling Austria muss abgeschlossen werden.  

2.2 Kosten  

• Die Kosten und Organisation für die Teilnahme an der WM werden von den 

Athlet:innen selbst getragen.  

• Lizenznehmer:innen der Kategorie Master wird ein Startgeldzuschuss in der Höhe von 

€ 80,-- gewährt.  

2.3 Bekleidung  

• Die Athlet:innen können gegen einen Kostenersatz bei Cycling Austria eine 

Nationalteambekleidung anfordern.  

Bitte beachten Sie die Deadline für die Bestellung: 24. Juni 2026. Für Bestellungen 

senden Sie eine Nachricht an: office@radsportverband.at 

• Age Group Athlet:innen: Sponsoring-Aufschriften der Nationalteambekleidung dürfen 

nicht verändert werden. Eigene Sponsoringaufschriften der/des Athlet:in dürfen nur 

nach Absprache mit dem ÖRV-Sportausschuss und nach Maßgabe des geltenden 

UCI/ÖRV-Reglements verwendet werden. Alle Sanktionen, die aus einer 

Nichtbefolgung der Sponsoring-Vorgaben entstehen, gehen zu Lasten des/der 

Übertreters/Übertreterin.  

2.4 Mediale Verwendung der Leistungen  

• Die Leistungen der Athlet:innen bei der WM dürfen seitens des ÖRV werbemäßig 

verwendet werden.  

2.5 Sonstiges  

• Entscheidungen über eventuelle Änderungen hinsichtlich vorliegender Richtlinien 

bzw. die endgültige Zusammensetzung der jeweiligen Entsendung behält sich der 

ÖRV-Sportausschuss vor.  

 

 


